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 Veröffentlicht am 23.02.2000

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §45 Abs2 idF 1994/518;

StVO 1960 §45 Abs4 idF 1994/518;

Rechtssatz

Der Gesetzgeber tri t hinsichtlich der Voraussetzungen für die Erteilung von Ausnahmebewilligungen von

Kurzparkzonen nach § 45 Abs 2 StVO einerseits und nach § 45 Abs 4 StVO andererseits eine unterschiedliche Wertung:

Für eine Ausnahmebewilligung nach § 45 Abs 4 StVO genügt ein persönliches Interesse, es muss kein erhebliches

persönliches Interesse wie nach § 45 Abs 2 StVO sein.
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